
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/9/29 98/09/0097
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1998

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs6 Z1 idF 1998/I/078;

AuslBG §4b Abs1 Z8 idF 1998/I/078;

Rechtssatz

Auch Studenten fallen unter den Personenkreis des § 4b AuslBG.
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